
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/8/12 10ObS218/97z,
10ObS398/97w, 10ObS183/98d,
10ObS276/98f, 10ObS376/98m,

8ObS282/00d,
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.08.1997

Norm

ZPO §506 Abs1 Z4 D

ZPO §507 Abs3

ZPO §520 Abs1 A

ASGG §40

Rechtssatz

§ 40 ASGG enthält Sonderbestimmungen über die Vertretung vor den Gerichten erster und zweiter Instanz. Für die

Vertretung vor dem Obersten Gerichtshof gelten mangels solcher Sonderbestimmungen die allgemeinen

Bestimmungen der Zivilprozessordnung. Für das Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof herrscht absoluter

Anwaltszwang.
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